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genannten Straffälligen das
Einordnen ins Leben erschwert wurde;
Fälle auch, wo mit Namen
genannte, einer Tat nur Verdächtigte
sehr geschädigt wurden (denn wenn
sich ihre Unschuld herausstellt,
empfinden Boulevard- und manche
andere Blätter keinesfalls mehr
den unstillbaren Drang, in Schlagzeilen

und in «öffentlichem
Interesse» eine Sache richtigzustellen,
obwohl gerade diese Korrektur die
Oeffentlichkeit interessieren müßte).

Nebenbei gesagt: Ein solcher
Ehrenkodex stünde nicht nur
jedem Journalisten und Redaktor gut
an, sondern - im zwischenmenschlichen

Verhalten - jedem
Angehörigen der Oeffentlichkeit. Die
Verstöße gegen die Privatsphäre
anderer erfolgen ja nicht nur
gedruckt, sondern - und wie oft
angeblich in «höherem Interesse»!, -
hinter vorgehaltener Hand.

Uebrigens: Kürzlich fragte ich
mich auch, ob denn wirklich alles,
was über einen neuen Literatur-
Nobelpreisträger geschrieben wurde,

tatsächlich im literarischen
Interesse der Oeffentlichkeit liege.
Dabei fiel mir ein, was im Jahre
1929 Rudolf Borchardt vom
Nobel-Komitee geschrieben hat und
was die am Lesen interessierte
Oeffentlichkeit bedenken sollte:

«Die Formel (der Preis-Zuerken-
nung) ist diese: Wir dekretieren
keine Unsterblichen und glauben
an keine. Was unsterblich ist, weiß
die Literaturgeschichte zweihundert

Jahre später, wenn der Autor,
der bei Lebzeiten nicht gelesen
wurde, weil er langweilig war,
schließlich nicht gelesen wird, weil
er eben unsterblich ist».

Herr Schüüch

kauft in einem Warenhaus ein Paar Hosen. Als ihm eine Verkäuferin die Wechselkabine
zeigt, merkt er zu spät, daß es eine ist mit Schwingtüren. Herrn Schüüch macht es nichts
aus, seinen Kopf zu zeigen, nicht aber seine Beine, weil es am Morgen etwas kühl war
und er jetzt lange Unterhosen trägt. Hier sehen wir Herrn Schüüch, wie er auf dem Stuhl
steht und verzweifelt versucht, sein Gleichgewicht zu halten und die neuen Hosen zu
probieren.
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